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Montag, 22. September 2025 
 

Kurzinfo: Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern an Strassen 

Grundeigentümer sind verpflichtet, Bäu-
me Sträucher und Hecken laufend zu 
unterhalten. Ziel ist es, auf Strassen und 
Wegen die öffentliche Verkehrssicher-
heit durch freien Durchgang sowie freie 
Sicht auf Verkehrszeichen und bei Ein-
mündungen jederzeit zu gewährleisten. 

Bei Verkehrsunfällen infolge vernach-
lässigter Unterhaltspflege haftet der je-
weilige Grundeigentümer. 

Die nebenstehende Grafik soll Ihnen die 
wichtigsten Vorschriften verständlich 
aufzeigen. 

Sichtzone 

Die Sichtzonen dienen der Sicherheit im 
Strassenverkehr, insbesondere an Ein-
mündungen und Kreuzungen. Sie müssen dauerhaft frei von Pflanzen, Zäunen oder anderen 
Sichthindernissen bleiben. Die genauen Vorgaben sind kantonal geregelt und basieren auf dem 
Merkblatt „Sicht im Strassenraum“ vom 1. Februar 2021 des Departements Bau-, Verkehr und 
Umwelt (BVU) des Kantons Aargau. 

Faustregel: Begeben Sie sich zum Beobachtungspunkt (in der Skizze als blauer Kreis dargestellt) 
im Abstand von 2.5 Metern zur Querfahrbahn in der Mitte der Ausfahrtsspur. Von dort aus muss 
bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h eine beidseitige Sichtweite von 50 Metern ge-
währleistet sein, bei einer solchen von 30 km/h muss die beidseitige Sichtweite 25 Meter betragen. 
In der so ermittelten Sichtzone (in der Skizze rot eingezeichnet) muss die freie Sicht auf einer 
Höhe zwischen 0.6 und 3.0 Metern dauerhaft frei sein. 

Rechtliche Grundlagen: 

§§ 109-112 BauG, § 42 BauV, § 72 EG ZGB, Art. 679 ZGB, 684 ZGB, Art. 58 OR 

Aufforderung 

Wir haben festgestellt, dass bei Ihrem Grund-
stück die Sichtzonen aktuell nicht eingehal-
ten werden oder die Begehbarkeit durch in 
den Strassen- oder Gehwegraum hineinra-
gende Sträucher eingeschränkt ist. Damit die 
Verkehrssicherheit wieder gewährleistet ist, 
bitten wir Sie, Ihre Bäume und Sträucher in-
nerhalb der nächsten 30 Tagen zurückzu-
schneiden.  

Falls Sie offene Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, helfen wir Ihnen gerne wei-
ter. 
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